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(1) Ziel der zahnärztlichen Ausbildung ist der Zahnarzt und die Zahnärztin, der oder die wissenschaftlich 

und praktisch in der Zahnmedizin ausgebildet und zur eigenverantwortlichen und selbständigen 
Ausübung der Zahnheilkunde, zur Weiterbildung und zu ständiger Fortbildung befähigt ist. 
 

(2) 1Die zahnärztliche Ausbildung vermittelt grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
allen Fächern, die für die zahnmedizinische Versorgung der Bevölkerung erforderlich sind. 2Sie wird 
auf wissenschaftlicher Grundlage durchgeführt. 3Die zahnärztliche Ausbildung vermittelt die Grunds-
ätze einer evidenzbasierten Bewertung medizinischer und zahnmedizinischer Verfahren. 4Die zahn-
ärztliche Ausbildung beinhaltet auch Gesichtspunkte zahnärztlicher Gesprächsführung sowie zahn-
ärztlicher Qualitätssicherung. 5Sie fördert die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Zahn-
ärzten und Zahnärztinnen und mit Ärzten und Ärztinnen sowie mit Angehörigen anderer Berufe des 
Gesundheitswesens. 
 

(3) Im Übrigen gelten die in der ZApprO genannten Ziele der zahnärztlichen Ausbildung. 
 
 

§ 3 
Gliederung des Studiums, Studienbeginn, Regelstudienzeit; 

Leistungspunktesystem und Module 
 

 
(1) Die Gliederung des Studiums bestimmt sich nach § 2 Abs. 1 und 2 ZApprO (vgl. § 15). 

 
(2) Das Studium kann zum Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 
(3) Die Regelstudienzeit beträgt fünf Jahre und sechs Monate (§ 2 Abs. 3 ZApprO). 

 
(4) Das Studium der Zahnmedizin ist an Lernergebnissen orientiert in Modulen organisiert (§ 3 Abs. 4 

ZApprO). 
 

(5) 1Ein Modul ist eine mit Leistungspunkten versehene, abprüfbare Einheit, die Stoffgebiete thematisch 
auf einer bestimmten Niveaustufe zusammenschließt. 2Die Vergabe der für ein Modul festgesetzten 
Leistungspunkte erfolgt nach erfolgreichem Abschluss des Moduls. 3Voraussetzungen für den er-
folgreichen Abschluss eines Moduls sind erfolgreich absolvierte Leistungsnachweise. 4Das Studium 
besteht mit Ausnahme der Wahl(pflicht)fächer aus Pflichtmodulen. 5Die einzelnen dem Modul zuge-
ordneten Veranstaltungen, die zu vermittelnden Inhalte und zu erwerbenden Kompetenzen, die kon-
kreten Voraussetzungen für die Vergabe der dem Modul zugeordneten Leistungspunkte, die modul-
spezifischen Bewertungsregeln, sowie die gegebenenfalls empfohlenen Vorkenntnisse für die Teil-
nahme an einem Modul werden den Studierenden in einem Modulkatalog mitgeteilt. 6Der Modul-
katalog wird vom Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat der Fakultät für Medizin 
verabschiedet. 7Die Bekanntmachung des Modulkatalogs erfolgt spätestens eine Woche vor Semes-
terbeginn auf den Internetseiten der Universität. 

 
(6) 1Leistungspunkte bemessen die für das erfolgreiche Ablegen eines Moduls erforderliche Arbeitslast; 

sie werden auf Grundlage des European Credit Transfer Systems (ECTS) vergeben; danach entspricht 
ein Leistungspunkt (LP) einer Arbeitsbelastung der Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 
25 bis maximal 30 Stunden. 2Leistungspunkte werden für den erfolgreichen Abschluss eines Moduls 
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vergeben; sie können innerhalb des Studiengangs nur einmal angerechnet werden. 3Für alle Studie-
renden wird vom Prüfungsamt Zahnmedizin ein Konto über sämtliche Module einschließlich der zu 
ihrem erfolgreichen Abschluss abgelegten Leistungsnachweise geführt. 4Der oder die Studierende 
kann über das elektronische Prüfungsverwaltungssystem der Universität jederzeit Einblick in den 
Stand seines oder ihres Kontos nehmen. 5Bei Abbruch oder endgültigem Nichtbestehen des Studi-
ums erhält der oder die Studierende auf Antrag einen Auszug seines oder ihres Kontos als Studien-
nachweis; dieser enthält die erfolgreich absolvierten Module (mit deren erzielten Leistungspunkten 
und gegebenenfalls mit deren Noten) und lässt erkennen, ob noch ein Prüfungsanspruch besteht. 
 

 
§ 4 

Studienvoraussetzungen 
 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Studium der Zahnmedizin an der Universität Regensburg ist der 
Nachweis über die allgemeine oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife gemäß der Verord-
nung über die Qualifikation für ein Studium an den Hochschulen des Freistaates Bayern und den 
staatlich anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen (Qualifikationsverordnung - QualV) in der je-
weils geltenden Fassung oder eine äquivalente ausländische Hochschulzugangsberechtigung oder 
der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung nach Art. 88 Abs. 5 und 6 BayHIG. 

 
(2) Studienbewerber und Studienbewerberinnen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an ei-

ner deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen zusätzlich einen Nachweis über aus-
reichende Deutschkenntnisse vorlegen, zu erbringen in Form der Deutschen Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang auf dem Niveau DSH-3 oder einer äquivalenten Prüfung. 

 
(3) Für das Studium werden ausreichende englische Sprachkenntnisse benötigt (entsprechend dem Ni-

veau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER)) und den Studieren-
den daher empfohlen. 

 
(4) 1Der Studiengang Zahnmedizin ist zulassungsbeschränkt. 2Das Zulassungs- und Vergabeverfahren 

richtet sich nach den einschlägigen allgemeinen Vorschriften. 
 

(5) 1Eine Immatrikulation zum Studium der Zahnmedizin aufgrund einer Bewerbung für das erste Fach-
semester oder ein höheres Fachsemester oder aufgrund eines Studienplatztausches ist nur möglich, 
solange der Bewerber oder die Bewerberin nicht eine nach der vorliegenden Ordnung erforderliche 
oder an einer anderen zuvor besuchten Hochschule erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden 
hat oder er oder sie aus von ihm oder ihr zu vertretenden Gründen die Voraussetzungen für die 
Meldung zu einer Prüfung endgültig nicht mehr beibringen kann (Art. 91 Nr. 2 BayHIG). 2Die Studi-
enbewerber und Studienbewerberinnen sind verpflichtet, vollständig und wahrheitsgemäß Auskunft 
über die Frage des endgültigen Nichtbestehens einer Prüfung und der Melde- bzw. Zulassungsvo-
raussetzungen zu einer Prüfung nach Satz 1 zu erteilen; demzufolge müssen die Studienbewerber 
und Studienbewerberinnen vor der Immatrikulation einen Nachweis ihrer bisherigen Hochschule 
vorlegen, dass sie weder einen Leistungsnachweis noch die Zahnärztliche Prüfung in einem ihrer 
Abschnitte endgültig nicht bestanden haben. 
 
 

§ 5 
Studienberatung 
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1Die Studienberatung wird von den Fachstudienberatern und Fachstudienberaterinnen durchge-
führt. 2Die Fachstudienberater und Fachstudienberaterinnen werden von dem Studiendekan oder 
der Studiendekanin Zahnmedizin ernannt. 3Für Studienanfänger und Studienanfängerinnen werden 
Einführungsveranstaltungen abgehalten. 4Nach nicht bestandenen Studien- oder Prüfungsleistun-
gen und im Fall eines Hochschulwechsels wird den Studierenden eine Studienberatung besonders 
empfohlen. 
 
 

§ 6 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Die Organisation und Durchführung der Zahnärztlichen Prüfungen (Staatsprüfungen) obliegt der 

nach der ZApprO jeweils zuständigen Stelle (Prüfungskommissionen für die Staatsprüfungen). 
 

(2) 1Für die Gesamtplanung, Organisation und Durchführung der universitären Prüfungen, die Bestel-
lung der Prüfenden und Beisitzenden sowie die Entscheidung in Prüfungssachen wird ein Prüfungs-
ausschuss gebildet. 2Er besteht aus dem Studiendekan oder der Studiendekanin Zahnmedizin, dem 
Studiendekan oder der Studiendekanin Humanmedizin, dem Studiendekan oder der Studiendekanin 
Vorklinische Medizin, dem Leiter oder der Leiterin der Poliklinik für Kieferorthopädie, dem Leiter 
oder der Leiterin der Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, dem Leiter oder der Leiterin 
der Poliklinik für zahnärztliche Prothetik sowie dem Leiter oder der Leiterin der Poliklinik für Zahner-
haltung und Parodontologie. 3Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt drei 
Jahre; eine Wiederbestellung ist möglich. 
 

(3) 1Der Studiendekan oder die Studiendekanin Zahnmedizin ist Vorsitzender oder Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses; der Prüfungsausschuss benennt aus seiner Mitte dessen oder deren Stellvertre-
tung. 2Der oder die Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte und beruft die Sitzungen des Prü-
fungsausschusses ein. 3Er oder sie ist befugt, anstelle des Prüfungsausschusses unaufschiebbare Ent-
scheidungen und Maßnahmen allein zu treffen. 4Davon unterrichtet er oder sie den Prüfungsaus-
schuss unverzüglich. 5Der Prüfungsausschuss kann dem oder der Vorsitzenden oder dessen oder 
deren Stellvertretung widerruflich die Erledigung weiterer Aufgaben übertragen. 
 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder unter Einhaltung einer min-
destens dreitägigen Ladungsfrist geladen sind und die Mehrheit anwesend und stimmberechtigt ist; 
er beschließt mit der Mehrzahl der abgegebenen Stimmen in Sitzungen. 2Stimmenthaltung, geheime 
Abstimmung und Stimmrechtsübertragung sind nicht zulässig. 3Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des oder der Vorsitzenden den Ausschlag. 4Über die Sitzung ist ein Protokoll zu führen, 
welches Tag und Ort der Sitzung, die Namen der anwesenden Personen, die behandelten Gegen-
stände sowie Anträge, Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten muss. 5Alternativ zu 
Satz 1 kommt in geeigneten Fällen eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren, auch in elektroni-
scher Form, in Betracht. 
 

(5) Der Prüfungsausschuss darf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Studiendekanats sowie Lehrkoor-
dinatoren und Lehrkoordinatorinnen zur Beratung hinzuziehen. 
 

(6) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung eingehalten werden. 
2Mit Ausnahme der eigentlichen Erfolgsüberprüfung und deren Bewertung trifft er alle anfallenden 
Entscheidungen im Prüfungsverfahren, soweit nicht durch oder aufgrund eines Gesetzes etwas an-
deres bestimmt ist. 3Der Prüfungsausschuss erlässt die nach dieser Prüfungs- und Studienordnung 
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(1) 1Der Zweite Studienabschnitt umfasst mindestens die Lehrveranstaltungen nach Anlage 2 der 

ZApprO und dauert zwei Fachsemester. 2Zusätzlich soll die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme 
am Radiologischen Praktikum gemäß Anlage 3 der ZApprO nachgewiesen werden sowie diejenigen 
Lehrveranstaltungen, die im Studienablaufplan (Anlage 4) bzw. dem Modulkatalog dem fünften und 
sechsten Fachsemester zugeordnet sind. 3Im Anschluss hieran erfolgt der Zweite Abschnitt der 
Zahnärztlichen Prüfung (§§ 42 ff. ZApprO). 
 

(2) Studierende müssen beim Antrag auf Zulassung zum Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung 
die in Anlage 2 der ZApprO genannten Leistungsnachweise erbringen. 
 

(3) 1Die Leistungsnachweise des Zweiten Studienabschnitts sind grundsätzlich in dem nach dem 
Studienablaufplan (Anlage 4) bzw. dem Modulkatalog vorgesehenen Fachsemester zu erwerben. 
2Änderungen in der Studien-/Kursabfolge können bei Vorliegen von wichtigen Gründen vom 
Prüfungsausschuss genehmigt werden. 
 

(4) Nähere Informationen zu den einzelnen Lehrveranstaltungen werden den Studierenden in den 
jeweiligen Kursordnungen bekannt gegeben, welche vor Beginn des jeweiligen Semesters in der 
jeweils aktuellen Fassung in geeigneter Weise bekannt gegeben werden; auf § 21 wird hingewiesen. 
 
 

§ 18 
Dritter Studienabschnitt 

 
(1) 1Der Dritte Studienabschnitt umfasst mindestens die Lehrveranstaltungen nach Anlage 3 und 4 der 

ZApprO und dauert mindestens vier Fachsemester. 2Im Anschluss hieran erfolgt der Dritte Abschnitt 
der Zahnärztlichen Prüfung (§§ 58 ff. ZApprO). 
 

(2) Studierende müssen beim Antrag auf Zulassung zum Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung 
die in Anlage 3 und 4 der ZApprO genannten Leistungsnachweise erbringen. 
 

(3) 1Studierende müssen bis zum Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung ein von der Universität 
Regensburg angebotenes Wahlfach ableisten (§ 11 Abs. 1 ZApprO). 2Im Wahlfach bis zum Dritten 
Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung erbrachte Leistungen werden benotet und in das Zeugnis nach 
Anlage 18 der ZApprO aufgenommen (§ 11 Abs. 3 ZApprO). 
 

(4) 1Die Leistungsnachweise des Dritten Studienabschnitts sind grundsätzlich in dem nach dem 
Studienablaufplan (Anlage 4) bzw. dem Modulkatalog vorgesehenen Fachsemester zu erwerben. 
2Änderungen in der Studien-/Kursabfolge können bei Vorliegen von wichtigen Gründen vom 
Prüfungsausschuss genehmigt werden. 
 

(5) Nähere Informationen zu den einzelnen Lehrveranstaltungen werden den Studierenden in den 
jeweiligen Kursordnungen bekannt gegeben, welche vor Beginn des jeweiligen Semesters in der 
jeweils aktuellen Fassung in geeigneter Weise bekannt gegeben werden; auf § 21 wird hingewiesen. 
 
 

§ 19 
Lehrveranstaltungen 
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(1) Die Ausbildung in den Fächern und Stoffgebieten nach Anlage 1 bis 4 der ZApprO wird in folgenden 
Lehrveranstaltungsarten vermittelt: 

 
1. Praktische Übungen, Seminare, gegenstandsbezogene Studiengruppen, Tutorien sowie 

Unterrichtsveranstaltungen, insbesondere Vorlesungen, welche die praktischen Übungen 
vorbereiten oder begleiten. 

2. Weitere Lehrveranstaltungen, z. B. Vorlesungen und Kolloquien, die Wissensstoff und 
Fähigkeiten vermitteln, die ein planmäßiges Studium ermöglichen und die in den von der ZApprO 
vorgeschriebenen Prüfungen gefordert werden. 

3. Fachbezogene Unterrichtsveranstaltungen eigener Wahl, die den Studierenden die Bildung von 
Schwerpunkten ermöglichen. 

 
(2) 1Die Vermittlung der Lernziele für die Unterrichtsveranstaltungen gemäß § 3 Abs. 2 Sätze 1 und 2 

ZApprO erfolgt interdisziplinär und überwiegend problemorientiert. 2Soweit zweckmäßig erfolgt der 
Unterricht in den Querschnittsbereichen in Seminaren und gegenstandsbezogenen Studiengruppen. 
 

(3) 1Die für ein planmäßiges Studium nach den §§ 16, 17 und 18 erforderlichen Lehrveranstaltungen 
werden im Studienablaufplan (Anlage 4) bzw. dem Modulkatalog geregelt und im daraus 
resultierenden Stundenplan der Fakultät für Medizin aufgeführt. 2Darin enthalten sind die in der 
ZApprO vorgeschriebenen Stunden für scheinpflichtige praktische Übungen, Seminare, Vorlesungen 
und gegenstandsbezogene Studiengruppen. 

 

(4) 1Die Leistungsnachweise des jeweiligen Studienabschnitts sind grundsätzlich in dem nach dem 
Studienablaufplan (Anlage 4) bzw. dem Modulkatalog vorgesehenen Fachsemester zu erwerben (§ 
16 Abs. 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3). 2Soweit diese Prüfungs- und Studienordnung 
Voraussetzungen für die Teilnahme an scheinpflichtigen Veranstaltungen vorsieht, ist dies im 
Modulkatalog festgelegt. 
 

(5) 1Die Belegung der Lehrveranstaltungen erfolgt über das elektronische Prüfungsverwaltungssystem 
der Universität Regensburg. 2Nähere Informationen zur Platzvergabe werden vom Prüfungsamt 
Zahnmedizin rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

 
(6) Lehrveranstaltungen, insbesondere Seminare, finden in der Regel nur bei einer 

Mindestteilnahmezahl von fünf Studierenden statt. 
 

(7) 1Gemäß § 11 sind Studierende verpflichtet, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen zur Kenntnis 
gelangten personenbezogenen Daten, insbesondere von Patienten oder Patientinnen vertraulich zu 
behandeln. 2Auf die jeweils einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzes und der Ärztlichen 
Schweigepflicht wird ausdrücklich hingewiesen. 
 

(8) 1Im Falle grob störenden oder ungebührlichen Verhaltens gegenüber Mitstudierenden, Dozenten 
und Dozentinnen oder Patienten und Patientinnen in klinischen Veranstaltungen können 
Studierende von der weiteren Teilnahme an einer Lehrveranstaltung ausgeschlossen werden, wenn 
dies zur Aufrechterhaltung bzw. Fortführung der Lehrveranstaltung notwendig ist. 2Die 
Veranstaltung gilt in diesem Fall als nicht bestanden. 3Vor einem Ausschluss ist der oder die 
betreffende Studierende anzuhören sowie Rücksprache mit dem Prüfungsausschuss zu halten. 
 



13 
 

(9) 1In allen Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind Foto-, Audio- und Videoaufzeichnungen 
untersagt. 2Zuwiderhandlungen werden in den zur Verfügung stehenden Rechtswegen verfolgt. 
3Auf die dadurch nach dem BayHIG möglichen Auswirkungen auf das Studium wird hingewiesen. 

 

(10) 1Die Lehrveranstaltungen werden im Präsenzunterricht angeboten; ergänzende Angebote 
insbesondere im Wahl(-pflicht-)bereich können auch in elektronischer Form stattfinden (z.B. 
ergänzende vhb-Kurse). 2Praktische Übungen, Seminare und gegenstandsbezogene Studiengruppen 
sind durch Vorlesungen systematisch vorzubereiten oder zu begleiten. 3Kursmaterialien, die über die 
von der Universität Regensburg zur Verfügung gestellte Plattform (z.B. G.R.I.P.S.) den Studierenden 
zugänglich gemacht werden, dürfen von diesen nicht weitergegeben oder verändert werden. 

 

(11) 1Praktische Übungen und Blockpraktika während der vorlesungsfreien Zeit sind zulässig. 2Die 
Ankündigung, welche praktischen Übungen und Blockpraktika in der vorlesungsfreien Zeit 
stattfinden, sowie der Zeitraum, in dem diese stattfinden, werden spätestens vier Wochen vor dem 
jeweiligen geplanten Beginn in geeigneter Weise bekannt gegeben. 
 
 

§ 20 
Anmeldung und Zulassung 

 
(1) 1Die Anmeldebedingungen zu den Lehrveranstaltungen werden von der jeweiligen Professur 

festgelegt und in dem den Lehrveranstaltungen vorangehenden Semester rechtzeitig in geeigneter 
Weise bekannt gegeben. 2Die Studierenden sind dazu verpflichtet, sich über die jeweiligen aktuellen 
Anmeldebedingungen zu informieren. 
 

(2) 1Mit der Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung verpflichten sich die Studierenden, an den 
Prüfungen, die im Rahmen der jeweiligen Lehrveranstaltung während des betreffenden Semesters 
zu absolvieren sind, teilzunehmen. 2Die Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung gilt insoweit als 
Anmeldung der dazugehörenden Prüfung oder den dazugehörenden Prüfungen. 3Für die 
Nichtteilnahme an einer Prüfung gilt § 28 entsprechend. 
 

(3) Zulassung und Einteilung für die Lehrveranstaltungen erfolgen durch die jeweilige Kursleitung. 
 

(4) 1Studierende mit externen Leistungsnachweisen, die eine Studienberechtigung im Studiengang 
Zahnmedizin an der Universität Regensburg erworben haben, sind ausschließlich zur Teilnahme an 
den scheinpflichtigen Lehrveranstaltungen des jeweiligen Semesters berechtigt; die Zuordnung der 
Lehrveranstaltungen zu den jeweiligen Semestern ergibt sich aus dem Studienablaufplan (Anlage 4) 
bzw. dem Modulkatalog. 2Nur in Ausnahmefällen und nach Überprüfung der anerkannten oder 
angerechneten Kompetenzen kann durch den Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag des oder 
der Studierenden die Teilnahme an Lehrveranstaltungen höherer Semester sowie die Befreiung von 
Prüfungen genehmigt werden. 
 
 

§ 21 
Teilnahmevoraussetzungen, Kursordnungen 

 
(1) An den scheinpflichtigen Lehrveranstaltungen des Ersten, Zweiten und Dritten Studienabschnitts 

kann nur teilnehmen, wer 
1. im Studiengang Zahnmedizin an der Universität Regensburg eingeschrieben ist; 
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erworben werden. 2Setzt sich ein Leistungsnachweis aus Teilleistungen zusammen, kann jede der 
Teilleistungen zweimal wiederholt werden. 

 

(5) 1Folgende praktische Kurse mit Zahnmedizinischem Bezug sowie Kurse mit direktem Patientenbezug 
dürfen zum Wohle und Schutz der Patienten und Patientinnen nur einmal wiederholt werden: 

1. Praktikum der Zahnmedizinischen Propädeutik mit Schwerpunkt Präventive Zahnheilkunde, 
2. Praktikum der Zahnmedizinischen Propädeutik mit Schwerpunkt Dentale Technologie, 
3. Praktikum der Zahnerhaltungskunde am Phantom, 
4. Praktikum der zahnärztlichen Prothetik am Phantom, 
5. Praktikum der kieferorthopädischen Propädeutik und Prophylaxe, 
6. Praktikum der zahnärztlich-chirurgischen Propädeutik und der Notfallmedizin, 
7. Praktikum in der Klinik oder Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I, 
8. Praktikum in der Klinik oder Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II, 
9. Praktikum der zahnmedizinischen Diagnostik und Behandlungsplanung I, 
10. Praktikum der zahnmedizinischen Diagnostik und Behandlungsplanung II, 
11. Praktikum der kieferorthopädischen Diagnostik und Therapie I, 
12. Praktikum der kieferorthopädischen Diagnostik und Therapie II, 
13. Operationskurs I, 
14. Operationskurs II, 
15. Integrierter Behandlungskurs I, 
16. Integrierter Behandlungskurs II, 
17. Integrierter Behandlungskurs III 
18. Integrierter Behandlungskurs IV sowie 
19. Radiologisches Praktikum. 

2Der theoretische Leistungsnachweis in den Fächern nach Satz 1 kann zweimal wiederholt werden, 
sofern die maximale Anzahl an Wiederholungsversuchen im praktischen Leistungsnachweis der je-
weiligen Fächer noch nicht überschritten ist.  
 

(6) Die Wiederholung von bestandenen Leistungsnachweisen zur Notenverbesserung ist nicht zulässig. 
 

(7) 1Die letzte Wiederholung einer Lehrveranstaltung und/oder eines Leistungsnachweises im Rahmen 
des Ersten Studienabschnitts muss unbeschadet der Fristen gemäß Abs. 1 und 2 bis zum Ende des 
siebten Semesters erfolgt sein. 2Hat der oder die Studierende die gemäß § 16 erforderlichen Leis-
tungsnachweise im Rahmen des Ersten Studienabschnitts nicht spätestens bis zum Ende des siebten 
Semesters erworben, gilt der Erste Studienabschnitt und in der Folge der Studiengang Zahnmedizin 
als endgültig nicht bestanden, es sei denn, dem oder der Studierenden wurde aus Gründen, die er 
oder sie nicht zu vertreten hat, eine Nachfrist gewährt. 3Der schriftliche Antrag ist von dem oder der 
Studierenden unverzüglich an den Prüfungsausschuss zu stellen; darin sind die Gründe geltend zu 
machen und nachzuweisen. 4Die Frist wird durch Exmatrikulation und Beurlaubung nicht unterbro-
chen, es sei denn, die Beurlaubung erfolgte aufgrund eines Auslandssemesters; nach § 9 berück-
sichtigte Studienzeiten sind auf die Fristen anzurechnen. 5Die Sätze 1 bis 4 sind entsprechend auf 
den Zweiten Studienabschnitt (§ 17) bzw. Dritten Studienabschnitt (§ 18) anwendbar, im Falle des 
Zweiten Studienabschnitts (§ 17) jedoch verbunden mit der Maßgabe, dass das endgültige Nichtbe-
stehen nach vier Semestern festzustellen ist, und im Falle des Dritten Studienabschnitts (§ 18), dass 
das endgültige Nichtbestehen nach sechs Semestern festzustellen ist. 
 

(8) Bei Lehrveranstaltungen, die unter § 22 Abs. 4 Satz 2 fallen und nur einmal jährlich angeboten 
werden, muss der schriftliche Leistungsnachweis für Studierende, die von Abs. 2 betroffen sind, 
jedes Semester angeboten werden. 
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Juli 2019 in der jeweils geltenden Fassung. 2Soweit das Studium gemäß diesen Vorschriften nach 
den Vorgaben der ZApprO vom 8. Juli 2019 in der jeweils geltenden Fassung fortzusetzen ist, sind 
die Vorschriften der vorliegenden Prüfungs- und Studienordnung anzuwenden. 
 

(5) In der Übergangszeit entstehende Zweifelsfälle werden im Einvernehmen mit dem 
Prüfungsausschuss und ggf. dem Landesprüfungsamt geklärt. 
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Anlage 1 (zu § 16) Lehrveranstaltungen des Ersten Studienabschnitts 
 
1In folgenden Lehrveranstaltungen sind Leistungsnachweise zu erwerben: 

- zehn Praktische Übungen, Kurse und Seminare (Bescheinigungen nach dem Muster der An-
lage 5 oder eine zusammenfassende Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 6 der 
ZApprO): 
1. Praktikum der Physik für Studierende der Zahnmedizin, 
2. Praktikum der Chemie für Studierende der Zahnmedizin, 
3. Praktikum der Physiologie, 
4. Praktikum der Biochemie und Molekularbiologie, 
5. Praktikum der makroskopischen Anatomie, 
6. Praktikum der mikroskopischen Anatomie, 
7. Praktikum der Berufsfelderkundung, 
8. Übung in medizinischer Terminologie, 
9. Praktikum der Zahnmedizinischen Propädeutik mit Schwerpunkt Präventive Zahnheil-

kunde sowie 
10. Praktikum der Zahnmedizinischen Propädeutik mit Schwerpunkt Dentale Technologie. 

 
2Die Gesamtstundenzahl der Lehrveranstaltungen nach Nrn. 1 bis 8 umfasst mindestens 504 Stun-
den. 3Die Unterrichtsveranstaltungen nach den Nrn. 9 und 10 umfassen eine Gesamtstundenanzahl 
von mindestens 84 Stunden. 
 
 
Anlage 2 (zu § 17) Lehrveranstaltungen des Zweiten Studienabschnitts 
 
In folgenden Lehrveranstaltungen sind Leistungsnachweise zu erwerben: 
-  vier praktische Übungen, Kurse und Seminare (Bescheinigungen nach dem Muster der An-

lage 5 oder Anlage 7 der ZApprO): 
1. Praktikum der Zahnerhaltungskunde am Phantom, 
2. Praktikum der zahnärztlichen Prothetik am Phantom, 
3. Praktikum der kieferorthopädischen Propädeutik und Prophylaxe sowie 
4. Praktikum der zahnärztlich-chirurgischen Propädeutik und der Notfallmedizin. 

 
 
Anlage 3 (zu § 18) Lehrveranstaltungen des Dritten Studienabschnitts 
 
1In folgenden Lehrveranstaltungen sind Leistungsnachweise im Dritten Studienabschnitt zu erwer-
ben: 

- Praktische Übungen, Kurse und Seminare nach Anlage 3 der ZApprO (Bescheinigungen nach 
dem Muster der Anlage 5 oder Anlage 8 der ZApprO): 
1. Praktikum in der Klinik oder Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I, 
2. Praktikum in der Klinik oder Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II, 
3. Praktikum der zahnmedizinischen Diagnostik und Behandlungsplanung I, 
4. Praktikum der zahnmedizinischen Diagnostik und Behandlungsplanung II, 
5. Praktikum der kieferorthopädischen Diagnostik und Therapie I, 
6. Praktikum der kieferorthopädischen Diagnostik und Therapie II, 
7. Operationskurs I, 
8. Operationskurs II, 
9. Integrierter Behandlungskurs I, 


